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Text 

Vereinfachtes behördliches Verfahren 

§ 42. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen wird ermächtigt, wenn mit der Freisetzung 
bestimmter GVO in bestimmten Ökosystemen genügend Erfahrungen gesammelt worden sind, unter 
Bedachtnahme auf den Stand von Wissenschaft und Technik und auf die Sicherheit (§ 1 Z 1) nach 
Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission einen Antrag 
gemäß Art. 7 der Richtlinie 2001/18/EG zu stellen und zur Umsetzung eines Beschlusses gemäß Art. 7 
der Richtlinie 2001/18/EG durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur nähere Bestimmungen über die Durchführung 
vereinfachter behördlicher Verfahren für die Freisetzung von solchen GVO festzulegen, die im Hinblick 
auf ihre Sicherheit vergleichbar sind. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat eine Verordnung gemäß Abs. 1 oder die 
Entscheidung, einen Beschluss gemäß Art. 7 der Richtlinie 2001/18/EG nicht anzuwenden, der 
Europäischen Kommission mitzuteilen. 


